
Persönliche Angaben

Name   Vorname Postleitzahl und Wohnort (mit Angabe des Teilortes)

Straße und Hausnummer Geburtsdatum Telefon

  Nehmen weitere Kinder aus der Familie am Abo-Verfahren in diesem Abo-Center teil?            Ja                 Nein

Fahrweg zwischen Einstiegsort und Schule (bzw. Ausbildungsstätte)

von Einstiegsort (mit Angabe des Teilortes) nach Schulort (mit Angabe des Teilortes)   über (1. Umstiegspunkt) 

Einstiegshaltestelle Ausstiegshaltestelle   über (2. Umstiegspunkt)  

 Neubestellung   ab Monat/Jahr

 Änderung, Art der Änderung:    Klasse      

 Kündigung    Abo-Nr.:

 Verlustmeldung für die Monate:

 

Persönliche Bestätigung

Hiermit bestätige ich meine obigen Eintragungen. Mit dem Lösen des VPE-Schülerabos „Übergangstarif zum VVS“ gilt  
der VPE-Gemeinschaftstarif. Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke der Abwicklung  
des Abo-Verfahrens mittels EDV gespeichert werden.

Datum, Unterschrift Schüler/-in oder gesetzl. Vertreter/-in

Bearbeitungsvermerke des Abo-Centers

  
  Abo-Nummer                                     ausgestellt am/Handzeichen

Bestellschein für ein VPE-Schülerabo „Übergangstarif zum VVS“
Bitte beim Schulsekretariat abgeben! 

Bestätigung des Schulsekretariats                                   Schulart:

Die Angaben sind richtig. Es besteht die Berechtigung zum Lösen von Schülermonatskarten:

      derzeit ohne Eigenanteil (Kostenträger zahlt voll) mit Eigenanteil des Schülers von                  €

      mit Abbuchung des gesamten Fahrpreises beim Schüler   Schulstempel, Datum und Unterschrift 

(nicht bei Neubestellung)
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Vorname, Name (Kontoinhaber)                                                                                  E-Mail

Straße/Hausnummer                                                                                  PLZ                  Ort

Kreditinstitut                                                                                  BIC

IBAN

Ort  Datum                                                                        Unterschrift Kontoinhaber, nicht Kontobevollmächtigte

      Wichtig! Mandat nur gültig mit Datum und Unterschrift 

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige bis 08.06.2019 Abellio Rail Baden-Württemberg, Abteilung Vertrieb, Presselstraße 10, 70191 Stuttgart, DE29ZZZ00002137327 und 
ab 09.06.2019 Abellio Rail Baden-Württemberg, Abo-Center, Bahnhofstraße 119, 75417 Mühlacker, DE29ZZZ00002137327, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift  
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von meinem Abo-Center gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut  
vereinbarten Bedingungen.

GS HS WRS GMS RS Gym BS FÖS      Son          



Information zum VPE-Schülerabo „Übergangstarif zum VVS“ 

1. Wer erhält ein VPE-Schülerabo „Übergangstarif zum VVS“, und was kostet es?

Ein VPE-Schülerabo „Übergangstarif zum VVS“ erhalten alle, die berechtigt sind, Monatskarten für Schüler, Studenten und Auszubildende des VPE  
zu erwerben, sofern von einem Erziehungsberechtigten eine Bankeinzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftmandat für den monatlichen Eigenanteil bzw. 
Fahrpreis erteilt wird. Die Teilnahme am Abonnement kann verweigert werden, sofern keine ausreichende Bonität des Abonnenten vorliegt bzw.  
der Abonnent einer Bonitätsprüfung bei einer Wirtschafts auskunftei nicht zustimmt. Auch nicht eigenanteilspflichtigen Schülern wird die Erteilung 
einer Bankeinzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftmandat empfohlen, damit ein Verbleib im Abo auch nach einem Wegfall der Befreiung gesichert 
ist. Solange Eigenanteilsbefreiung besteht, wird von der Einzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftmandat kein Gebrauch gemacht. Die satzungsge-
mäßen Eigenanteile werden im Auftrag der Schulträger ab gebucht. Die Höhe der Eigenanteile richtet sich nach den jeweils gültigen Satzungen der 
Schulwegkostenträger.

2. Welche Vorteile bringt ein VPE-Schülerabo „Übergangstarif zum VVS“?

Durch das VPE-Schülerabo „Übergangstarif zum VVS“ entfallen die umständliche Banküberweisung der Eigenanteile und das Einlösen von 
Berechtigungsscheinen beim Verkehrs unternehmen. Die monatlichen Teilbeträge werden einfach vom Konto abgebucht. Änderungen von monatlichem 
Eigenanteil bzw. Fahrpreis werden automatisch berücksichtigt. Mit dem VPE-Schülerabo „Übergangstarif zum VVS“ sind ohne zeitliche Einschränkung 
beliebige Fahrten im jeweiligen Geltungsbereich möglich. Die Wahl der Nahverkehrsmittel ist frei. Darüber hinaus gilt ein erweiterter Netzvorteil: 
Montags bis freitags in der Zeit von 9 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages gilt das VPE-Schülerabo „Übergangs tarif zum VVS“ als Netzkarte im gesamten  
VPE-Tarifgebiet. Samstags, sonntags und feiertags und in den landeseinheitlichen Schulferien in Baden-Württemberg (ausgenommen: „bewegliche 
Ferientage“ einzelner Schulen) gilt der Netzvorteil ganztags. Schüler, die am Abo teilnehmen, können mit der Juli-Fahrkarte die ganzen Sommerferien 
über kostenlos im VPE Bus und Bahn fahren. Das VPE-Schülerabo „Übergangstarif zum VVS“ ist nur in Verbindung mit einem gültigen VVS-School-Abo 
möglich. Das VVS-School-Abo ist stets mitzuführen.

3. Wie erhält man das VPE-Schülerabo „Übergangstarif zum VVS“?

Wer zum Schuljahresbeginn teilnehmen möchte, füllt einfach rechtzeitig beim Schulsekretariat einen Bestellschein aus und gibt ihn dort unterschrieben 
wieder ab. Man kann auch im Laufe eines Schulhalbjahres in das VPE-Schülerabo „Übergangstarif zum VVS“ einsteigen. 

4. Wie lange läuft ein VPE-Schülerabo „Übergangstarif zum VVS“?

Das Abo gilt mindestens für das jeweilige Schulhalbjahr (1. September bis 28./29. Februar bzw. 1. März bis 31. Juli). Wenn es nicht gekündigt wird, 
verlängert es sich automatisch und läuft, solange die Voraussetzungen vorliegen. Die weiteren Fahrkartensätze werden unaufgefordert über die Schul-
sekretariate ausgegeben. Eine Kündigung kann nur zum Ende eines Schulhalbjahres erfolgen. Diese muss dem Schulsekretariat bis zum 15. Januar 
bzw. 15. Juni vorliegen. In Ausnahmefällen (z. B. Schulaustritt, Umzug, längere Krankheit) ist eine Kündigung während des Schulhalbjahres möglich. 

5. Was ist bei Änderungen oder Verlust zu tun?

Bei Änderungen hinsichtlich Namen, Anschrift, Fahrstrecke oder Bankverbindung ist über das Schulsekretariat eine Änderungsmitteilung erforderlich. 
Hierzu wird einfach ein neues Bestellformular verwendet und der Punkt „Änderung“ angekreuzt. Bei Verlust oder Zerstörung von Fahrkarten kann  
auf dem Bestellformular über das Schulsekretariat eine Verlustmeldung abgegeben werden. Gegebenenfalls wird gegen eine Bearbeitungsgebühr Ersatz  
geleistet. Abhanden gekommene Karten sind ungültig und bei Wieder auffinden unverzüglich über das Schul sekretariat zurück zugeben. Bei Verlust des  
VVS-School-Abos (Verbundpass und / oder Wertmarke) bitte eine VVS-Verlustmeldung ausfüllen.

6. Was ist die Voraussetzung für ein VPE-Schülerabo?

Voraussetzung für die Teilnahme am Abonnement ist die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats. Daueraufträge oder Einzelüberweisungen sind nicht 
möglich. Abweichend von der 14 Tage Pre-Notification, basierend aus dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren, wird eine Vorabankündigungspflicht von  
2 Tagen für die Durchführung von Lastschriften vereinbart.

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für wiederkehrende Zahlungen

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige das entsprechende Abo-Center, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von meinem Abo-Center gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Hinweise zum Datenschutz: Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Daten zum Zweck und für die Dauer der Vertragsabwicklung 
unter Beachtung der Datenschutzvorschriften (Art. 6 und 13 EU-DSGVO) durch das einzugsberechtigte Abo-Center gespeichert und verarbeitet werden. 
Informationen zum Kontakt des Datenschutzbeauftragten erhalten Sie bei Ihrem Abo-Center und unter www.vpe.de

Weitere Auskünfte erteilen die Schulsekretariate und das Abo-Center:

Bis 08.06.2019:
Abellio Rail Baden-Württemberg
Abteilung Vertrieb
Presselstraße 10
70191 Stuttgart 
Telefon: 07 11/98 69 23-0 
E-Mail: abo@abellio-rail-bw.de 
www.abellio.de
DE29ZZZ00002137327

Es gilt der jeweilige aktuelle Gemeinschaftstarif des VPE.
Aktuelle Informationen zu Beförderungs- und Tarifbestimmungen erhalten Sie auch im Internet unter: www.vpe.de sowie unter www.vvs.de

Stand Februar 2019

Ab 09.06.2019:
Abellio Rail Baden-Württemberg
Abo-Center
Bahnhofstraße 119
75417 Mühlacker  
E-Mail: abo@abellio-rail-bw.de 
www.abellio.de  
DE29ZZZ00002137327


